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SATZUNG 
DES VEREINS DER FREUNDE UND FÖRDERER DER MUSIK 

AM BONNER MÜNSTER E.V. 

Vorbemerkung 
Sichtbares Zeichen der Bundesstadt ist das Bonner Münster. Es hat die Stadt durch 
die Geschichte begleitet und ist als bedeutende katholische Pfarrkirche im Zentrum 
der Stadt einer der kirchlichen Mittelpunkte in der Bundesrepublik Deutschland. Dies 
wird auch darin sichtbar, dass die ansässigen Botschaften bzw. 
Botschaftsangehörigen und die vielen Touristen die Kirche besuchen, insbesondere 
an den Hochfesten und Gottesdiensten aus besonderen Anlässen. Deshalb wird die 
Kirchenmusik am Bonner Münster seit Jahrzehnten - insbesondere getragen vom 
Münsterchor - sehr gepflegt. 

Die Freunde und Förderer der Musik am Bonner Münster, die sich zur Gründung des 
Vereins zusammengeschlossen haben, gehen davon aus, dass eine wesentliche 
Bereicherung der Kirchenmusik in Bonn erreicht werden könnte, wenn diese 
Aktivitäten zusätzlich unterstützt werden. Das Bonner Münster sollte noch mehr als 
bisher ein kirchlich-kultureller Mittelpunkt der Stadt Bonn sein. Die besonderen 
Anstrengungen, die dazu unternommen werden sollen, ergeben sich aus § 2 der 
Satzung. Im Mittelpunkt soll nach wie vor die musikalische Gestaltung der 
Gottesdienste mit den Höhepunkten an den großen Festtagen und zu anderen 
Anlässen stehen. 

§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen: 

FREUNDE UND FÖRDERER DER MUSIK AM BONNER MÜNSTER 
e.V. 

(2) Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Bonn. 

§ 2 Zweck und Zielsetzung 
(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche und 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des 2.Teils 3.Abschnitt „Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung vom 16.3.1976 (BGBL I S.613), und zwar 
insbesondere durch ideelle und materielle Förderung der 
kirchenmusikalischen Arbeit am Bonner Münster mit Schwerpunkt bezogen 
auf die Aufgaben des Münsterchores. 

Hierbei wird die Verwirklichung folgender Ziele angestrebt: 

1.1  Förderung der gottesdienstlichen Aufgaben des Münsterchores, 
insbesondere durch die Beteiligung an der Finanzierung beim Einsatz 
von Musikern und Solisten. 
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1.2  Finanzielle Mithilfe zur Entlastung für den Leiter des Chores und 
Organisten bei der Probenarbeit und Entlastung von Aufgaben zum 
Zwecke der Freisetzung von Arbeitskapazität für seine Aufgaben. 

1.3  Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (Werbung für die Veranstaltungen 
und neuer Mitglieder des Chores). 

1.4  Hilfe bei der Organisation und Finanzierung von kirchenmusikalischen 
Konzerten außerhalb der Gottesdienste (Chorwerke mit dem 
Münsterchor und Orgelkonzerte). 

1.5  Unterstützung bei der Veranstaltung von kirchenmusikalischen 
Gastkonzerten (auswärtige Chöre, Orchester und Dirigenten). 

Die Prioritäten dieser Zielsetzung sollen sich aus der Reihenfolge der 
genannten Ziele ergeben, deren Verwirklichung Schritt für Schritt nach Lage 
der finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten angestrebt werden soll. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Der Verein stellt sich unter die Schirmherrschaft von Persönlichkeiten des 
kirchlichen oder öffentlichen Lebens. 

§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, sowie jede juristische 

Person werden, die bereit ist, die Ziele des Vereins zu unterstützen und 
mitzutragen. 
 

(2) Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem 
Vorstand, der über die Annahme durch schriftliche Mitteilung entscheidet. 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt 
3.1 durch Austrittserklärung zu jedem gewünschten Zeitpunkt, die dem 

Vorstand schriftlich mitzuteilen ist; 
3.2 durch Ausschluss seitens des Vorstandes, wenn ein Mitglied die 

Beiträge wiederholt nicht gezahlt hat; 
3.3 aus anderen wichtigen Gründen, über deren Anerkennung der Vorstand 

entscheidet; 
3.4 durch Tod des Mitgliedes bzw. beim Wegfall der Rechtsfähigkeit. 
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§ 4 Beiträge und Spenden 
(1) Über die Höhe und Fälligkeit der Beiträge beschließt die 

Mitgliederversammlung. 

(2) Im Jahr des Beitritts ermäßigt sich der Jahresbeitrag wie folgt: 
Für jeden Monat der Mitgliedschaft ist 1/12 des Jahresbeitrages zu zahlen; 
bei Erlöschen der Mitgliedschaft zu einem Zeitpunkt vor Beendigung des 
Kalenderjahres entfällt eine Beitragserstattung. 

(3) Der Vorstand kann den Beitrag für bestimmte Gruppen von Mitgliedern und 
im Einzelfall auch für einzelne Mitglieder ganz oder teilweise stunden oder 
erlassen, z.B. wenn ein Mitglied kein oder nur ein geringes Einkommen hat 
oder regelmäßig Arbeitsleistungen für den Verein erbringt. Freiwillige 
Spenden über den Mitgliederbeitrag hinaus bedeuten keine Verpflichtung 
zur weiteren Zahlung in der Zukunft. 

§ 5 Organe des Vereins 
(1) Vorstand 
(2) Mitgliederversammlung 

§ 6 Vorstand des Vereins 
(1) Der Vorstand besteht aus bis zu 8 Personen, davon 2 Personen als 

geborene Mitglieder und 3 - 6 zusätzlich gewählten Mitgliedern. 

Die geborenen Mitglieder des Vorstandes sind 
1.1 Der Pfarrer der St. Martins Pfarrei - Münsterbasilika 
1.2 Der Organist und Chorleiter an der Münsterbasilika 

 
(2) Der/die Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die 

Schriftführer/in und der/die Kassenwart/in werden aus dem Kreis der 
gewählten Mitglieder des Vorstandes vom Vorstand bestimmt. 
 

(3) Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder des Vorstandes beträgt drei Jahre. 
Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so ist für den 
Rest der Amtszeit durch den Vorstand eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(4) Vorstand im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind der/die 
Vorsitzende und sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. 

(5) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefaßt. 

(6) Der Vorstand bildet im Einvernehmen mit den Mitgliedern zur 
Durchführung bestimmter Aufgaben Arbeitskreise. 
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§ 7 Mitgliederversammlung 
(1)  Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr vom Vorstand 

einzuberufen. Die Einladung ist 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung 
abzusenden. Die Mitgliederversammlung wird vom/von der Vorsitzenden des 
Vorstandes, bei Verhinderung von seinem/r ihrem/ihrer Stellvertreter/in 
geleitet. Die Art und Form der Abstimmung bestimmt der/die Leiter/in. 

(2) Auf Antrag mindestens eines Viertels der Mitglieder hat der Vorstand eine 
Mitgliederversammlung binnen drei Wochen einzuberufen. 

(3)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der 
Anwesenden. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 

(4)  Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
a) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes 
b) Beschlussfassung über die Erteilung der Entlastung des Vorstandes 
c) Wahlen der zu wählenden Vorstandsmitglieder 
d) Beratung des Jahresprogramms 
e) Wahl der Kassenprüfer/innen 

(5)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom/von der 
Schriftführer/in protokollarisch festzuhalten und von ihm/ihr und dem/der 
Vorsitzenden des Vorstandes zu unterzeichnen. 

§ 8 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 9 Auflösung 
Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertel der Stimmen. 

§ 10 Liquidation 
Bei Auflösung oder bei Aufhebung des Vereins FREUNDE UND FÖRDERER 
DER MUSIK AM BONNER MÜNSTER e.V. oder bei Wegfall des 
steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Katholische 
Kirchengemeinde St. Cassius, Florentius und Martin in Bonn - Münsterbasilika -, 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke der Förderung 
der Kirchenmusik am Bonner Münster zu verwenden hat. 

Diese Satzung wurde beschlossen in Bonn am 25.November 1979. 
Geändert am 14. Mai 1986 
Geändert am 18.Oktober 2000 
Geändert am 10. Juni 2016 


